
 

Hauptsatzung der Gemeinde Heist  (Kreis Pinneberg) 

 
Aufgrund  des  § 4 der  Gemeindeordnung   für  Schleswig-Holstein wird nach Be-
schluß der  Gemeindevertretung vom 14.04.2003 und mit Genehmigung des Land-
rats des Kreises Pinneberg folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Heist erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

(1) Das Wappen zeigt in Silber einen halben springenden roten Hirsch. 
 
(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf weißem Flaggentuch zwischen einem oberen 

blauen und einem unteren roten Randstreifen den halben roten Hirsch des Ge-
meindewappens, etwas zur Stange hin verschoben.  

 
(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift:  

„Gemeinde Heist, Kreis Pinneberg“.  
 
(4) Die Verwendung des Gemeindewappens und der Gemeindeflagge durch Dritte 

bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 
 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 82, 84 GO) 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetz-
lich übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500 €, 
 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprü-

che, Führung von Rechtsstreiten und Abschluß von Vergleichen, soweit ein 
Betrag von 1.250 € nicht überschritten wird, 

 
3. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes einen Betrag von 5.000 € nicht übersteigt, 
 
4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 5.000 € nicht 
übersteigt, 

 
5. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 5.000 €, 
 
6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, 
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7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000 €, 
 
8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

5.000 €. 
 

9. Abschließende Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gem. § 
36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach den §§ 33 und 34 BauGB. Bei Vorha-
ben, die planungsrechtlich Einfluss auf die Gemeinde haben, hat sie oder er 
sich im Vorwege die Zustimmung des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und 
Feuerwehrangelegenheiten einzuholen. 
 

10. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für 
Vorhaben im Außenbereich nach §§ 31, 35 BauGB im Falle einer Verfristung. 
 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte  

(zu beachten: § 22 a AO) 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Moorrege kann an den Sitzungen der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentli-
che Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt-
zugeben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen. 

 

§ 4 

Seniorenbeirat 

Zur Wahrnehmung der Interessen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde He-
ist bildet die Gemeinde einen Seniorenbeirat. Zusammensetzung und Aufgaben des 
Seniorenbeirats werden durch die Richtlinien für den Seniorenbeirat in der Gemein-
de Heist in der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

 

 

§ 5 

Ständige Ausschüsse 
(zu beachten: §§ 16 a, 22 Abs. 4, §§ 45, 46, 94 Abs. 5 GO) 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

A u s s c h ü s s e A u f g a b e n g e b i e t 

a)   Finanzausschuss 

      11 Mitglieder 

 

 
Vorbereitung des Haushaltsplans und der 
Nachtragshaushaltspläne, Stundung, 
Niederschlagung und Erlaß von Ansprü-
chen, Grundstücks-, Miet- und Pachtan-
gelegenheiten, Steuer- und Abgabenan-
gelegenheiten, Personalangelegenheiten, 
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Förderung der Ansiedlung von Gewerbe-
betrieben, Vorbereitung der abschließen-
den Stellungnahme zu den Prüfungsfest-
stellungen der überörtlichen Prüfungen, 
gemeindliches Satzungsrecht (bis auf 
Satzungen im Baurecht, Abwassersat-
zung, Friedhofssatzung, Satzungen in 
Feuerwehrangelegenheiten) 
 

b)  Ausschuß für Bau-, Umwelt- und 
         Feuerwehrangelegenheiten 

 11 Mitglieder 

Zu Angelegenheiten der Freiwilligen Feu-
erwehr Heist ist die Wehrführerin oder 
der Wehrführer beratend einzuladen. 

 
Bau- und Planungsangelegenheiten, 
Siedlung und Verkehr, Wegebau und -
unterhaltung Schutz und Pflege der Um-
welt und Natur, Landschaftspflege, Feu-
erwehrangelegenheiten, Entscheidungen 
über das gemeindliche Einvernehmen 
gemäß § 36 (1) BauGB für Vorhaben 
nach §§ 31, 35 BauGB (Wenn Verfristung 
droht, kann die Bürgermeisterin/der Bür-
germeister auch in diesen Fällen vorbehalt-
lich einer nachträglichen Genehmigung das 
gemeindliche Einvernehmen erteilen.) 
 

c) Ausschuss für Schule, Kultur und  
         Soziales 
 11 Mitglieder 

Zu Angelegenheiten der Grundschule 
sind die Schulleiterin oder der Schulleiter 
sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Elternschaft, zu Seniorenangelegen-
heiten die oder der Vorsitzende des Se-
niorenbeirates und zu Angelegenheiten 
des Kindergartens die oder der Vorsit-
zende des Kindergartenvereins beratend 
hinzuzuziehen. 
 

 

 

 
Schul-, Kultur-, Bücherei- und Gemein-
schaftswesen, Erwachsenenbildung, So-
zialwesen und Seniorenangelegenheiten, 
Kindertagesstätten. 

d) Ausschuss für Sport und Jugend 
 11 Mitglieder 

Zu den Angelegenheiten des Sportver-
eins ist die oder der Vorsitzende des 
Sportvereins beratend hinzuzuziehen. 
 

 

Förderung von Sport- und Jugendverei-
nen, Sport- und Kinderspielplätze, Ju-
gendpflege, Gesundheitswesen. 

e)       Ausschuss für Kleingarten,    
Friedhof und Wegeschau 

          9 Mitglieder 
 
Dem Ausschuss gehören neben Ge-
meindevertreterinnen und -vertretern 
auch Bürgerinnen und Bürger an, die der 
Gemeindevertretung angehören können. 
Sie werden vom Kleingartenverein und 
dem Ortsbauernverband vorgeschlagen; 

Kleingarten- und Friedhofsangelegenhei-
ten, Wege- und Grabenschau, soweit die 
Gräben nicht der allgemeinen Wasser-
schau unterliegen. 
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ihre Zahl darf die der Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter im Ausschuss nicht 
erreichen. 
 
f) Ausschuss zur Prüfung der 
 Jahresrechnung 
3 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 

 
 

Prüfung der Jahresrechnung 

 
In die Ausschüsse a) - e) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 
Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterin-
nen und -vertreter im Ausschuß nicht erreichen.  

 
(2) Jede Fraktion kann bis zu drei stellvertretende Ausschussmitglieder vorschlagen, 

davon bis zu zwei Bürgerinnen oder Bürger, die der Gemeindevertretung ange-
hören können. Das stellvertretende Ausschussmitglied einer Fraktion wird tätig, 
wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner Frak-
tion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist. Mehrere stellvertretende Aus-
schussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge, in der sie zur Wahl 
vorgeschlagen worden sind.  
 

(3) Die Entscheidung über das Vorliegen von Ausschließungsgründen in Zweifelsfäl-
len wird gemäß § 22 Abs. 4 der Gemeindeordnung an die Ausschüsse übertra-
gen. Über das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes wird dabei mit einfacher 
Mehrheit entschieden. 

 
 

§ 6 

Aufgaben der Gemeindevertretung 
(zu beachten: §§ 27,28 GO) 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-
dungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin/den Bürgermeister oder auf 
ständige Ausschüsse übertragen hat. 
 
 

§ 7 

Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 
Einwohnerinnen und Einwohner ein. Das Recht der Gemeindevertretung, die 
Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemein-

devertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der 
Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 50 v. H. der anwe-
senden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben.  

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversamm-

lung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner 
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beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerver-
sammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus.  

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohnerver-

sammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Er-
örterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu 
erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist 
offen abzustimmen. Vor Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge 
schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen 
von mindestens 50 v.H. der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abge-
geben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht 
Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig.  

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nie-

derschrift muß mindestens enthalten: 
 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, 
und das Ergebnis der Abstimmung. 

 
Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der 
Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeinde-

vertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Be-
ratung vorgelegt werden.  

 

 

§ 8 

Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung über- und  
außerplanmäßiger Ausgaben und der Zustimmung zum Eingehen über- und 

außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen 
(zu beachten: § 82 Abs. 1, § 84 Abs. 1 GO) 

Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister kann die Zustimmung zur Leistung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 € sowie die Zu-
stimmung zum Eingehen über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigun-
gen bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 € übertragen. Die Genehmigung der Ge-
meindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 9 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 
(zu beachten: § 29 GO) 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO, der Bürgermeis-
terin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertre-
terinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse 
nach § 46 Abs. 3 GO, oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, 
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sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich 
innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen von mo-
natlich 500 €, halten. Ist dem Abschluß eines Vertrages eine Ausschreibung voran-
gegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen 
oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der 
Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 
10.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 1.000 €, hält. 

 
 

§ 10 

Verpflichtungserklärungen 
(zu beachten: § 51 GO) 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 10.000 €, bei wiederkehren-
den Leistungen monatlich 1.000 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch 
wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung 
entsprechen.  

 
 

§ 11 

Veröffentlichungen 
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Aushang an den Bekanntmachungsta-
feln, die sich  

a) bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG, Großer Ring 
b) bei Otto Früchtenicht, Hauptstraße     
c) bei der Schmiede Voss, Kleiner Ring 
d) beim Parkplatz Friedhof, Wedeler Chaussee 
e) beim Ärztehaus, Lehmweg 
f) Gemeindebüro/Schule 

befinden, während einer Dauer von 14 Tagen bekanntgemacht. Gleichzeitig  er-
folgt eine Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes (www.amt-
moorrege.de). 

 
(2) Die örtliche Bekanntmachung  und Verkündung ist mit Ablauf der Aushangfrist  

bewirkt. Bekanntmachungen über Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung von 
Gemeindeve1tretungen gelten beim Aushang mit Ablauf des Tages, an dem sie 
an den Bekanntmachungstafeln angeschlagen  worden  sind,  als  bewirkt.  Der 
Aushang  bleibt  bis  zum  Ablauf  der  Sitzung verfügbar. 

 
(3) Die  Bekanntmachung   im  Internet   bleibt  bis  zum  Ablauf  des  Tages   

nach  der  Sitzung verfügbar. Satzungen und Verordnungen  bleiben auch 
nach der Bekanntmachung  dauerhaft auf der Homepage bestehen. 

 
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene  Auslegung von Plänen und Verzeichnissen 

ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende 
der Auslegung sind auch in dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Datum zu vermerken. 
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(5) Andere gesetzlich vorgeschriebene  öffentliche Bekanntmachungen  erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes I, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 12 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz) 

(1) Die Gemeinde ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen 
auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Frakti-
onszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Gemein-
devertretung sowie der sonstigen Ausschußmitglieder bei den Betroffenen ge-
mäß §§ 13, 26 LDSG zu erheben und in einer Überweisungs- sowie einer Mit-
gliederdatei zu speichern.  

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktio-
nen und Tätigkeitsdauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen gemäß § 
10 Abs. 2 LDSG und Speicherung in einer Mitgliederdatei sowie Überweisungs-
datei. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 
Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Hauptsatzung vom           außer Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung 
des Landrats des Kreises Pinneberg vom                   erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 
 
Heist, den     
 
 
(S)       Neumann 
           Bürgermeister             


